
h habe die vorstehende Akte auf Grund des Gesetzes über die Aner-
nnung der Verfolgten und Geschädigten der nationalsozialistischen 
waltherrschaft und über die Betreuung der Verfolgten vom 4.3.1952 
erprüft und festgestellt , dass die Voraussetzungen für die Anerken-
ng weiterhin gegeben sind. Ferner habe ich festgestellt, dass Ver-
gungsgründe nach § 6 des o.a. Gesetzes nicht vorliegen. 

Iserlohn, den 

Der Vertreter des ö f f e n t l i c h e n Interesses beim 
Kreis-Anerkennungs-Ausschusses des Staatkreises 
Iserlohn 

( Klinger ) 
Reg.-Rat a.D. 


